Stand: 15.01.2008


Mustervereinbarung Ausbildungsbudget

für das Jahr 2008

nach § 17a Abs. 3, 4 KHG

Zwischen



                 ( Krankenhausträger )




               und

( Sozialleistungsträger / Arbeitsgemeinschaften )



    - Vertragsparteien nach § 18 Abs. 2 KHG -

wird für das 

Krankenhaus   







folgende Vereinbarung geschlossen:

§ 1

Vertragsgegenstand
Zur Finanzierung der Mehrkosten der Ausbildungsvergütungen und der Kosten der Ausbildungsstätten in den in § 2 Nr. 1a des Gesetzes zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze (Krankenhausfinanzierungs​gesetz - KHG) genannten Berufe wird auf der Grundlage des § 17a KHG, insbesondere geändert durch Gesetz über die Berufe in der Krankenpflege und zur Änderung anderer Ge​setze vom 16. Juli 2003 (Krankenpflegeänderungsgesetz) sowie das Zweite Gesetz zur Änderung der Vorschriften zum diagnose-orientierten Fallpauschalensystem für Kranken​häuser und zur Änderung anderer Vorschriften (Zweites Fallpauschalenänderungsgesetz) vom 15. Dezember 2004, ein Ausbildungsbudget vereinbart. 

§ 2
Entgeltzeitraum / Inkrafttreten
Die Ausbildungsbudgetvereinbarung gilt für das Kalenderjahr 2008. Die Vereinbarung tritt, vorbehaltlich der Genehmigung durch das Nds. Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit, zum              2008 in Kraft. 

§ 3

Vereinbartes Ausbildungsbudget

(1) Gemäß § 17a Abs. 3  KHG wird für das Jahr 2008 das Ausbildungsbudget in Höhe von

a) __________€ (inkl. Ausgleiche)

b) __________€ (ohne Ausgleiche)

vereinbart.

(2) Die Ermittlung des Ausbildungsbudgets ist in der Anlage 1 dieser Vereinbarung dargestellt.

§ 4

Ermittlung des Ausbildungszuschlags

(1) Der landesweite Ausbildungszuschlag gemäß der Vereinbarung über die Grundsätze der Ermittlung des Finanzierungsbedarfs sowie der Festsetzung, Erhebung, Verwaltung und der Auszahlung des Ausbildungszuschlages für Ausbildungsstätten der in § 2 Nr. 1a KHG genannten Berufe (Vereinbarung nach §17a Abs. 5 Nr. 1 bis 3 KHG) je teil- und vollstationärem Fall gemäß §17a Abs. 5 und Abs. 6 KHG beträgt ab dem 01.01.2008 















       79,18 €.
(2) Der in Rechnung zu stellende Zuschlag in Höhe von 79,18 Euro für das Jahr 2008 wird gemäß § 17a Abs. 6  Satz 2 und 3 KHG verändert, soweit der vom Ausgleichsfonds gezahlte Betrag von der Höhe des krankenhausindividuell vereinbarten Ausbildungsbudgets 2008 abweicht.

a) Finanzierung der Ausbildung durch den Ausgleichsfonds für
Ausbildung auf Landesebene gemäß § 17a Abs. 5 S. 5 KHG

für das Vereinbarungsjahr (Jahresbetrag lt. Bescheid) 

_

   €
(nachrichtlich)

b) Abweichungsbetrag zum Ausbildungsbudget 2008 inkl. Ausgleiche

[§ 3 Abs. 1a) abzüglich § 4 Abs. 4a) ]    



_____________€
(3)  Für die Berechnung des Aufschlags / Abschlags* auf den landesweit geltenden Ausbildungszuschlag wurde die für den Vereinbarungszeitraum 2008 vereinbarte 

Summe der voll- und teilstationär zu erbringenden Fälle in Höhe von
 
      ___________
(gemäß Teil 6 der Anlage 1) zugrunde gelegt. 

Davon:

· vollstationäre und teilstationäre Fälle aus E1


______________

· Fälle für Entgelte gem. §6 KHEntgG aus E3.1


______________

aus E3.3


______________

· Fälle nach LKA L1 lfd. Nr. 13 und 18



______________

Der jahresdurchschnittliche krankenhausindividuelle Aufschlag / Abschlag* zum Ausbildungs​zuschlag 2008 beträgt (Anlage 8a, Teil 5, Berechnung: lfd. Nr. 5.08 : 5.09.01 )












     €

*unzutreffendes streichen 

(4) Der jahresdurchschnittliche krankenhausindividuelle Ausbildungszuschlag 2008 je teil- und vollstationärem Fall beträgt (Anlage 1, Teil 5, Berechnung:  lfd. Nr. 5.04 : 5.09.01)












   €

(5) Der krankenhausindividuelle Zahl-Ausbildungszuschlag beträgt ab dem
01.___.2008
bis zum 31.12.2008 (Wert aus Anlage 1, lfd. Nr. 6.03.03)










___________    €

(6) Ab dem 01.01.2009 gilt, bis zum Vorliegen eines genehmigten krankenhausindividuellen Zuschlagsbetrages, der landesweit geltende Ausbildungszuschlag 2009. Soweit letzterer noch nicht vorliegt, gilt der Landesausbildungszuschlag 2008 ohne Ausgleiche  in Höhe von 79,51 Euro.

§ 5

Ausgleiche und Berichtigungen
a) Ausgleiche für Vorjahre






_____________€

b) Ausgleich 2007 (gem. Teil 5 der Anlage 1)




_____________€

c) Ausgleiche 2008

Weicht die Summe der Zahlungen aus dem Ausgleichsfonds zur Ausbildungsfinanzierung 2008 und dem erlösten Differenzbetrag gemäß § 17 a Abs. 6 S. 2 und 5 KHG für das Jahr 2008 von dem vereinbarten Ausbildungsbudget 2008 ab, werden die Mehr- oder Mindererlöse gemäß § 17a Abs. 3 Satz 12 KHG vollständig über das Ausbildungsbudget des nächstmöglichen Vereinbarungszeitraums ausgeglichen. Steht bei der Verhandlung der Ausgleichsbetrag noch nicht fest, sind Teilbeträge als Abschlagszahlung auf den Ausgleich zu berücksichtigen.
§ 6

Zahlungsregelungen
Für den Ausbildungszuschlag gemäß § 4 Abs. 5 dieser Vereinbarung gelten die in dem Vertrag nach § 112 Abs. 2 Nr. 1 SGB V vereinbarten Zahlungsregelun​gen. An die Stelle des in § 13 Abs. 7 des Vertrages genannten Diskontsatzes tritt der Basiszinssatz nach § 247 Abs. 1 BGB. 

§ 7

Antragsverfahren
Das Krankenhaus beantragt die Genehmigung dieser Vereinbarung durch die zuständige Landesbehörde gemäß § 17a Abs. 8 KHG beim Niedersächsischen Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit - Referat für Krankenhauspflegesätze -.

§  8

Sonstiges
(1) Der Krankenhausträger hat eine vom Jahresabschlussprüfer bestätigte Aufstellung für das Jahr (2007) über die Einnahmen aus dem Ausgleichsfonds und den in Rechnung gestellten Zuschlägen, über die Erlösabweichungen zum vereinbarten Ausbildungsbudget und über die zweckgebundene Verwendung der Mittel gem. §17a Abs. 7 KHG vorzulegen. (Anlage 3)

(2) Die folgenden Anlagen sind Bestandteil dieser Vereinbarung:

1. Kalkulationsschema für die Verhandlung des Ausbildungsbudgets gemäß 
§ 17a Abs. 3 KHG für das Jahr 2008

2. Ergänzende Vereinbarung zur Berücksichtigung der landesrechtlichen Vorgaben zur Umsetzung des Krankenpflegegesetzes für die Ausbildungsstätten nach § 17a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 KHG*)
3. vom Jahresabschlussprüfer bestätigte Aufstellung für das abgelaufene Jahr (2007) gem. §17a Abs. 7 KHG
*)  Die Anlage 2 (Ergänzende Vereinbarung zur Berücksichtigung der landesrechtlichen Vorgaben zur Umsetzung des Krankenpflegegesetzes für die Ausbildungsstätten nach § 17a Abs. 2 S. 1 Nr. 2 SGB V) konnte nicht mit den Landesverbänden der Krankenkassen abgestimmt werden. Sie entspricht jedoch vollständig dem von der Schiedsstelle in Niedersachsen festgesetzten Berechnungsschema zur Berücksichtigung der niedersachsenspezifischen Tatbestände.

Träger Krankenhaus/Ausbildungsstätte(n):





................., den......................

..................................................................

Sozialleistungsträger / Arbeitsgemeinschaften:
................., den......................

....................................................................



................., den......................

...................................................................






................., den......................

...................................................................
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